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Der Gemeinderat der Gemeinde Hohengandern hat mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 

19. November 2025 die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ 
einschl. der 1. und 2. Änderung beschlossen. 

 

1.1  Ausgangs- und Beschlusslage 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ wurde von der 

Gemeinde Hohengandern mit dem Beschluss Nr. 88/15/93 am 14.07.1993 beschlossen. 

Von 1993 bis 1996 dauerte das Verfahren der Aufstellung. Der Bebauungsplan wurde 

durch die Obere Bauaufsichtsbehörde (Aktenzeichen 210-4621.20-HIG-048-

WA/MI/GE/SO „An den Mühlbachwiesen“) am 18. September 1996 genehmigt. 

 

Der Bebauungsplan wurde aufgestellt um 

• Die vorhandene Bebauung am östlichen Ortsrand neu zu ordnen 

• Die Rechtsgrundlage für eine Nutzungsänderung der ehemaligen Grenztruppen-

unterkunft der DDR zu schaffen 

• Sowohl die städtebauliche als auch die wirtschaftliche Entwicklung des Ortes 

durch Bereitstellung von Bauland zu fördern 

• Die Anbindung der Splittersiedlung Grenztruppenunterkunft an die Gemeinde. 

Konkreter Anlass waren mehrere Anfragen von ansiedlungswilligen Unternehmen an die 

Gemeinde. 

 

 
Luftbild - rot - Geltungsbereich Bebauungsplanes Nr.1 „An den Mühlbachwiesen“ 
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Der Geltungsbereich umfasste eine Fläche von ca. 8,52 ha, die sich in Flächen für 

allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbegebiete und Sondergebiete aufteilen.  

Der westliche Bereich wurde als Wohn- und Mischgebietsflächen festgesetzt. Der östliche 

Bereich war ein ehemaliges Gelände der Grenztruppen der DDR, hier wurde ein 

Sondergebiet ausgewiesen. Der Bereich zwischen Sondergebiet und Wohnbebauung der 

Gemeinde wurde als Gewerbegebiet festgesetzt, sh. Anlage 1. 

 

Für den Bebauungsplan wurde die 1. Änderung am 31. März 1999 beantragt und ist am 2. 

Juli 1999  in Kraft getreten. 

 

Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplanes vom Juli 1999 war die Änderung des 

Sondergebietes, dies umfasste das Gelände der ehemaligen Grenztruppenunterkunft, in 

einzelne Gewerbegebietsflächen und die Anpassung der Zufahrtssituation. Es entstanden 

somit die Gewerbegebietsflächen der Baufenster 8 und 9. 

 

Die Gewerbegebietsflächen sind seit in Kraft treten des Bebauungsplanes umgesetzt 

worden. Die 2. Änderung von 2008 beinhaltete die Erweiterung der 

Gewerbegebietsflächen innerhalb des Geltungsbereiches. Die erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahmen wurden planextern festgelegt. Die 2. Änderung ist am 14. März 

2008 in Kraft getreten. 

 

     2. Änderung für den Bereich Gewerbefläche 
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Die Umsetzung der ausgewiesenen Wohnbauflächen scheiterte bis heute an der 

fehlenden Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer. Einen nochmaligen Versuch 

gab es im Jahr 2023 durch eine Immobilienfirma die Grundstücke zur Bebauung zu 

erwerben, auch dieser war nicht erfolgreich.  

 

 
Luftbild - rot - Geltungsbereich Bebauungsplanes Nr.1 „An den Mühlbachwiesen“ 

    gelb – Wohnbauflächen ohne Umsetzung 

 

Der Bedarf an Wohnbebauung wurde bisher über Lückenbebauung sowie den B-Plan „An 
der Kirche“ gedeckt. Innerhalb der Gemeinde sowie im Randbereich bestehen mehrere 
Möglichkeiten ohne aufwändige Erschließungsmaßnahmen Bauplätze zu schaffen.  

 

Das Flurstück 54/3, welches sich direkt an der Bahnlinie befindet (Luftbild grün), war für 

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Auch für dieses private 

Flurstück gibt es keine Verfügungsgewalt durch die Gemeinde, so dass dieses für 

Pflanzmaßnahmen nicht zur Verfügung steht.  

 

Auch innerhalb der festgesetzten Gewerbeflächen gibt es einige Baumaßnahmen, die 

nicht rechtskonform mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind. Seit vielen Jahren 

sind hier verschiedene Lösungsansätze zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände 

geprüft, jedoch nicht umgesetzt worden.   

 

Zur Umsetzung des Bebauungsplanes fanden verschiedene Beratungen mit den 

Behörden, den ortsansässigen Firmen und Eigentümern sowie dem Gemeinderat statt, in 
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denen anstehende Probleme, Planungsvorstellungen und Lösungsmöglichkeiten in Bezug 

auf die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ aufgezeigt und 
ausgetauscht wurden. Auf Grund dieser Vielzahl und Vielschichtigkeit an Problemen 

beschloss die Gemeinde Hohengandern nun den Bebauungsplan Nr. 1 „An den 
Mühlbachwiesen“ aufzuheben. Im zeitgleichen Verfahren wird für die Gewerbeflächen 

ein neuer Bebauungsplan Nr. 4 aufgestellt, der die bestehende Situation an Gebäuden 

und Flächennutzungen berücksichtigt. Hierzu wurde am 19.11.2024 die Beschlüsse im 

Gemeinderat gefasst. 

 

Der Bebauungsplan Nr.4 „Gewerbegebiet am Mühlbach“ erhält einen neuen Namen um 
Verwechselungen auszuschließen. Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 4 orientiert sich 

dabei an den vorhandenen Gewerbegrundstücken und den dort ansässigen Betrieben. Er 

umfasst eine Fläche von 3,39 ha. Die bebaubaren Flächen werden dem tatsächlichen 

Bestand angepasst. Weiterhin möchte sich die Firma CADCABEL vergrößern, auch dies 

wird im neu aufzustellenden Plan berücksichtigt. Die bisher nur teilweise umgesetzten 

Kompensationsmaßnahmen werden neu ermittelt und angepasst.  

 

Die Flächen für Wohn- und Mischgebiete werden wieder der derzeitigen Nutzung 

zurückgeführt. Nach der Aufhebung beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit 

neuer Vorhaben nach den allgemeinen Vorschriften des § 34 (innerhalb bebauter 

Ortsteile) oder § 35 BauGB (im Außenbereich). 

 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung entspricht dem Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“. Er umfasst eine Fläche von ca. 8,52 ha, 
grenzt im Norden an die Bundesstraße B 80 und im Westen an die Gerbershäuser Straße 

in der Ortslage. Südlich verläuft teilweise der Mühlbach und es grenzen 

landwirtschaftliche Flächen an. Östlich grenzt eine landwirtschaftliche Fläche an und 

daneben verläuft die Bahnanlage der Deutschen Bahn, Strecke Halle-Kassel. 

 

1.3  Planungsrechtliche Beurteilung des Gebietes nach Aufhebung 

Die Flächen mit Wohnbebauung an der Hall-Kasseler-Straße und der Gerbershäuser 

Straße werden nach Aufhebung des B-Planes nach § 34 BauGB (Bauen im Innenbereich) 

beurteil. Danach "ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 

Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben." 

Dieser Rahmen reicht zur weiteren Beurteilung von Vorhaben im Bereich der 

bestehenden Gebäude und der bebauten Flächen aus. Grundsätzlich unterliegt jeder 

Bauantrag einer Einzelfallprüfung. 



September 2025                                                                             Aufhebung des Bebauungsplan Nr. 1 
 „An den Mühlbachwiesen“ einschl. 1. und 2. Änderung 

 Gemeinde Hohengandern -   Begründung  

         _____________________________________ 
 7 

 

Die bestehenden Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen fallen dann wieder dem 

Status Außenbereich zu und sind nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu bewerten.  

 

Für den Bereich der Gewerbeflächen erfolgt parallel zur Aufhebung eine Überplanung der 

Grundstücke durch den neu aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbegebiet am 
Mühlbach“.  
 

1.4  Aufstellungsverfahren 

Für die städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde ist die Bauleitplanung das wichtigste 

Planungswerkzeug. Gemäß § 1 Abs.2 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 

aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist.  

 

Wenn sich die Ziele eines B-Plans aufgrund offenkundiger Konflikte zwischen Planung und 

Umsetzung in der Realität nicht mehr umsetzen lassen, kann ein Bebauungsplan 

aufgehoben werden. Die Aufhebung kann nicht durch einfachen Beschluss erfolgen, 

sondern muss auch gemäß § 1 Abs. 8 BauGB als Planverfahren durchgeführt und als 

Satzung beschlossen werden. 

 

Das Aufhebungsverfahren eines Bebauungsplans folgt grundsätzlich dem Verfahren zur 

Aufstellung eines Bebauungsplans, kann aber im vereinfachten Verfahren nach § 13 

BauGB durchgeführt werden. Als Bedingungen für die Anwendung des vereinfachten 

Verfahrens verlangt der Gesetzgeber, dass 

1. die Aufhebung nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, 

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter bestehen und 

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Die Prüfung ergab, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind und somit die Durchführung 

eines vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB möglich ist. 

 

Das Planverfahren zur Aufhebungssatzung wurde durch den Beschluss der Gemeinde 

Hohengandern Nr. 32-S5/2024 vom 19. November 2024 eingeleitet. Der 

Aufstellungsbeschluss wurde öffentlich bekannt gemacht. 

 

Im vereinfachten Verfahren kann gemäß § 13 Abs. 2 BauGB 

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 

abgesehen werden, 
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2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 

angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Veröffentlichung im Internet nach § 

3 Absatz 2 durchgeführt werden,  

3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung 

nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden. 

 

- Öffentliche Auslegung/ Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Zum Planverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung für die Dauer 

der nach Auffassung der Gemeinde angemessenen Frist vom ……………… bis zum 
………………….. stattgefunden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom ……………….. 
benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist 

gebeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplanes gelten auch für die 

Aufhebung und werden im Wesentlichen gebildet durch: 

 

• Baugesetzbuch (BauBG) 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG9 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BISchG) 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

• Raumordnungsgesetz (ROG) 

• Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 
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• Regionalplan Nordthüringen  

• Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) und Fernstraßengesetz 

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) 

• Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur 

Förderung der Forstwirtschaft (Thüringer Waldgesetz – ThürWaldG) 

• Gesetz zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 

und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 

• Thüringer Bauordnung (ThürBO) 

• Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – 

ThürKO) 

• Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG) 

• Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer 

Denkmalschutzgesetz – ThDSchG) 

• Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG) 

• Thüringer Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen 

und über Fachbetriebe (Thüringer Anlagenverordnung – ThürVAwS) 

• Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 

• Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie – WRRL) 

• Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30.11.2009 über die Erhaltung wild lebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)  

• Richtlinie 92/43/EG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FHH-Richtlinie) 

 

 In der jeweilig zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung 

 

 

2.1  Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) bildet als vorbereitender Bauleitplan die erste Ebene im 

Rahmen der kommunalen Planungshoheit der Gemeinde. Derzeit ist für die Gemeinde ein 

Flächennutzungsplan in Aufstellung. Ein wirksamer Flächennutzungsplan hat bindende 

Wirkung für die verbindliche Bauleitplanung und stellt die planungsrechtliche Grundlage 

für daraus zu entwickelnden Bebauungsplänen der Gemeinde gemäß § 8 (2) BauGB dar. 

Der Aufstellungsbeschluss Nr. 134-21/2024 für den Flächennutzungsplan wurde am 26. 
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Februar 2024 vom Gemeinderat der Gemeinde Hohengandern gefasst. Im September 

2024 erfolgte die erste Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. 

 

Die Planverfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“ 
und zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Mühlbach“ wurden im November 2024 mit 

den Aufstellungsbeschlüssen eingeleitet. Da das Verfahren zum Flächennutzungsplan zu 

dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist und die Bearbeitung noch einige Zeit in 

Anspruch nehmen wird, wird die Aufhebung des B-Planes Nr. 1 und die Genehmigung des 

B-Planes Nr. 4 als vorzeitiger Bebauungsplan angestrebt. Um Konflikten bei dem derzeit 

laufenden Aufstellungsverfahren des Flächennutzungsplanes entgegen zu wirken, wird 

ein Verfahrensabschluss der Aufhebung des B-Planes Nr. 1 und Genehmigung des B-

Planes Nr.4 vor Beendigung das Flächennutzungsverfahrens angestrebt. Es besteht dann 

Normenklarheit für die betroffenen Flächen im Flächennutzungsplan. Inhaltlich wurden 

beide Verfahren mit dem Flächennutzungsplan abgestimmt. 

 

Im Flächennutzungsplan ist gemäß § 5 Abs.1 BauGB für das gesamte Gemeindegebiet die 

sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde ergebende Art 

der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 

Grundzügen dargestellt. Im vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes vom 

September 2024 ist der Geltungsbereich des B-Planes als Gewerbefläche übernommen 

worden. Die Fläche des allgemeinen Wohngebietes wird bei der weiteren Bearbeitung 

des Flächennutzungsplanes wieder als Bestandsnutzung dargestellt, d.h. teilweise 

Gartennutzung sowie landwirtschaftliche Nutzfläche. 

 

 
Ausschnitt aus dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohengandern 
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2.2  Regionalplan Nordthüringen 

Der Regionalplan Nordthüringen wurde am 13.09.2012 durch das Thüringer Ministerium 

für Bau, Landesentwicklung und Verkehr genehmigt. Dieser regionale Ordnungs-, 

Entwicklungs- und Sicherungsrahmen stellt ein wesentliches Bindeglied zwischen der 

Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung dar. Konkrete Raumordnungsziele für 

den Raum nördliches Thüringen sind im Regionalplan „Nordthüringen“ definiert. 
 

Der Landesentwicklungsplan legt fest, dass in den Regionalplänen Grundzentren und 

deren Versorgungsbereiche auszuweisen sind, sie erfüllen die Versorgungsfunktionen für 

ihre Einwohner sowie die Einwohner ihres Verflechtungsbereiches. RP G1-8 Hohengandern 

ist dem Grundzentrum Arenshausen zugeordnet. Der Grundversorgungsbereich 

Arenshausen als Konzentrationspunkt für Angebote von Gütern und Dienstleistungen des 

Grundbedarfes ist in 1 km zu erreichen. 

 

 

Das Plangebiet am östlichen 

Ortsrand der Gemeinde 

Hohengandern ist im Regional-

plan als Siedlungsgebiet 

dargestellt. Die gesamte 

Gemeinde liegt gemäß 

Regionalplan im Vorbehalts-

gebiet Tourismus und 

Erholung. 

 

Für die Vorbehaltsgebiete "Tourismus und Erholung" ist folgender Grundsatz der 

Raumordnung (Regionalplan Nordthüringen) zu beachten: 

 

G 4.19 - In den zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten Vorbehaltsgebieten 

„Tourismus und Erholung“ soll einer natur- und landschaftsgebundenen Erholung sowie 

einer infrastrukturell geprägten Freizeitgestaltung bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Für den 

Tourismus spielt der Vorhabenstandort aufgrund der aktuellen Nutzung eine 

untergeordnete Rolle.  

 

Angrenzend befindet sich das Vorbehaltsgebiet landwirtschaftliche Bodennutzung „lb62 - 

von Kirchgandern bis Bornhagen“. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb des 

aufzuhebenden Bebauungsplanes werden wieder dem Vorbehaltsgebiet zugeordnet. 
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Es ist festzustellen, dass die vorgelegte Planung den o. g. raumordnerischen 

Erfordernissen entspricht und eine wesentliche Beeinträchtigung der raumordnerischen 

Erfordernisse nicht zu erwarten ist. 

 

2.3  Naturschutzgebiete 

Der Naturpark (Thüringen-Nr.3) „Eichsfeld / Hainich / Werratal“ liegt im Nordwesten des 

Landes Thüringen und erstreckt sich entlang der Grenze zu Hessen zwischen der 

Bundesstraße B80 im Norden und der A 4 im Süden. Die B-Plan-Fläche befindet sich 

komplett südlich der B80 und somit im Naturpark. Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 81 

„Obereichsfeld“ nach § 26 BNatSchG umfasst den größten Teil des thüringischen 
Obereichsfeldes südlich der Bundesstraße B 80 von Hohengandern bis Marth bzw. der 

Landesstraße L 3080 von Marth über Uder, Heilbad Heiligenstadt bis Beuren. Diese grenzt 

südlich an die B-Plan-Fläche an. 

 

      

 

Die Aufhebung des B-Planes Nr. 1 und die Aufstellung des B-Planes Nr.4 bringen die 

betroffenen Flächen planungsrechtlich in die tatsächliche Nutzung. Für den Tourismus 

sowie den Naturpark hat das Vorhaben aufgrund der bereits seit Jahren aktuellen 

Nutzung keinen wesentlichen Einfluss mehr. 

 

Das Schutzgebietsnetz Natura 2000 setzt sich aus den nach der FFH-Richtlinie 

ausgewiesenen FFH-Gebieten und den gemäß Europäischer Vogelschutzrichtlinie 

gemeldeten Vogelschutzgebieten zusammen. Schutzgebiete des Schutzgebietsnetzes 

„Natura 2000“ nach § 32 BNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. Es sind 

innerhalb des Geltungsbereiches keine eingetragenen Biotope vorhanden. 
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        bei Durchführung der Planung 

Der vorliegenden Bebauungsplanung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

aufgehoben werden. Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB ist durch bestimmte 

Erleichterungen im Verfahren zur Aufhebung des Bauleitplanes gekennzeichnet; 

insbesondere ist im beschleunigten Verfahren keine Umweltprüfung durchzuführen. 

Somit kann gemäß § 13 Abs. 3 BauGB auf die Durchführung einer Umweltprüfung und die 

Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet werden. Dies entbindet die planende 

Gemeinde jedoch nicht davon, die Umweltbelange sachgerecht zu ermitteln und in die 

Abwägung einzustellen.  

 

§ 2a BauGB verlangt, dass in der Begründung zum Bebauungsplan nicht nur die Ziele und 

Zwecke der Planung erläutert werden, sondern auch ihre wesentlichen Auswirkungen. 

 

Mit der Durchführung dieses Verfahrens zur Aufhebung werden sämtliche Festsetzungen 

und örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgehoben.  

 

Für die Gewerbeflächen erfolgt eine Neuordnung mit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 4, für diesen Bereich wird die Bewertung der Belange des 

Umweltschutzes im neuen Planverfahren ermittelt und dargelegt. 

 

Für den westlichen Bereich der Aufhebung, Wohn- und Mischgebietsflächen, handelt es 

sich um einen Bereich des Bebauungsplanes wo noch keine Umsetzung der Festlegungen 

der Planung erfolgte. Somit bleibt im Bereich der vorhandenen Bebauung entlang der 

örtlichen Straßen nach der Aufhebung die bestehende Nutzung als Zulässigkeit von 

Vorhaben innerhalb von der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§34 BauGB) erhalten. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen und die vorhandenen Gartenflächen verbleiben in 

ihrer Nutzung, Vorhaben für dieses Gebiet werden zukünftig wieder nach § 35 BauGB 

„Bauen im Außenbereich“ bewertet und geprüft. 
 

Da für diese Bereiche noch keine Maßnahmen nach dem Bebauungsplan umgesetzt 

wurden, hat auch die Aufhebung in diesem Teil keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt. 

Er erfolgten keine geplanten Eingriffe mit Auswirkungen auf die Schutzgüter demzufolge 

gibt es auch keine Auswirkungen bei der Aufhebung der Planung. 

 

Es sind daher auch keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

der nachteiligen Auswirkungen erforderlich. Ein Monitoring ist nicht erforderlich. 
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Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An den 
Mühlbachwiesen“ im wirtschaftlichen und sozialen Bereich nachteilig auf die persönlichen 

Lebensumstände der in diesem oder den benachbarten Gebieten wohnenden und 

arbeitenden Menschen auswirken wird. Soziale Maßnahmen im Sinne des § 180 BauGB 

sind deshalb nicht erforderlich. 

 

 

Für die gesamte Fläche des Plangebietes sind die Eigentumsverhältnisse geklärt. Die 

Flächen befinden sich im privaten Eigentum. Eine Neuordnung der Grundstücke im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich daher ist auch kein 

Bodenordnungsverfahren nach § 45 ff. Baugesetzbuch erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

Kirchgandern, im September 2025 

Ing.-Büro Otto Herwig 

 

 

Anlage 1 

Bebauungsplan Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“, in Kraft getreten 20.10.1996 

 

Anlage 2 

1.  Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“, in Kraft getreten 2.07.1999 
 

Anlage 3 

2.  Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 „An den Mühlbachwiesen“, in Kraft getreten 14.03.2008 
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